
 

 

 

 

 

 

 
zwischen dem Aktiv für Kinder in Nübbel e.V.  
 

und Familie:                                                                                                                 

 

Adresse:________________________________________________________________________ 

 

über die Betreuung des/der Kindes/er:                                                                        
 
Grundlagen des Betreuungsvertrages  

1. Betreuungsvertag  

Der Betreuungsvertrag wird bis zum Ende der Grundschulzeit abgeschlossen falls  er  

nicht  von  einer  der Vertragsparteien  einen  Monat  vor  Schulhalbjahresende  

schriftlich  gekündigt wird. Zugrunde liegt hier der 1. August eines jeden Jahres bzw. 

der 1. Februar für das Winterhalbjahr. Eine Mitgliedschaft eines Elternteils ist 

Voraussetzung. Die Ferienbetreuung kann über die Grundschulzeit hinaus genutzt 

werden. 

 

2. Inhalt des Betreuungsvertrages  

Der Betreuungsvertrag beinhaltet eine Betreuung von montags bis freitags nach  

dem regulären Unterricht (Hausaufgabenbetreuung ist kein regulärer Unterricht) bis 

längstens 14.00 Uhr auf dem Gelände der Gemeinde Nübbel  

(Außenstelle Nübbel - Bergschule Fockbek). Außerdem besteht die Möglichkeit die 

Ferienbetreuung zu nutzen (Zeiträume werden zu Schuljahresbeginn mitgeteilt) Die zu 

betreuenden Kinder sind über  

den Verein unfallversichert. Die Betreuung erstreckt sich z. B. auf Anleitung zu  

spielerischen  Aktivitäten,  Kreativangebote,  etc.  Eine  Hausaufgabenbetreuung  

wird  nicht  angeboten, jedoch  haben die Kinder  die Möglichkeit  selbstständig  

ihre Hausaufgaben anzufertigen.  

 

3. Beitragsregelung  

Der  Beitrag beträgt  2,00€  je  angefangener  Stunde.  Der  Beitrag  wird für  die  

angemeldeten Stunden erhoben.  

Für die Ferienbetreuung fällt pro Tag noch ein Beitrag von 2,50 € für das gemeinsame 

Frühstück an. 

 

4. Einzug der Elternbeiträge  

Der zu entrichtende Elternbeitrag wird monatlich am 1. des Monats erhoben.  

Die Beiträge werden vom Aktiv für Kinder in Nübbel e.V. eingezogen.  

Die Beiträge für die Ferienbetreuung werden vor den Ferien abgebucht (Termin wird 

über den Anmeldezettel mitgeteilt). 

 

 

 

 

 

BETREUUNGSVERTRAG 

 



5. Kündigung der Elternbeiträge  

Eine  Kündigung  ist  grundsätzlich  zum Ende eines jeden Monats möglich  oder  
wenn  durch  Umzug  das  Einzugsgebiet  der  Außenstelle  Nübbel  (Bergschule  
Fockbek) verlassen wird. Der Verein Aktiv für Kinder in Nübbel e. V. behält sich  
das Recht der außerordentlichen Kündigung vor, falls der Monatsbeitrag nicht  
oder nur unregelmäßig bezahlt wird. 
 
 
6. Versicherungsschutz 
Die medizinsche Versorgung im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls erfolgt, wie gewohnt, 
über die eigene Krankenkasse des Kindes beziehungsweise über die Familienversicherung der 
Eltern.  
Da unser Verein als eigenständiger Betreuungsverein agiert, besteht für die Kinder keine 
zusätzliche private Unfallversicherung über den Verein.  
 
 
7.  Einverständniserklärung 

Ich willige ein, dass im Rahmen der Mittags- und Ferienbetreuung, des Aktiv für Kinder 
in Nübbel e.V., angefertigte Fotoaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in 
Printmedien, neuen Medien und auf der Internetseite(Gesichter werden unkenntlich 
gemacht) des Vereins und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet 
werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere, als die beschriebenen 
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte, außer 
der Dachorganisation des Vereins, ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie 
kann jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, schriftlich beim Vorstand widerrufen 
werden. 
          O JA    O NEIN 

 
Nübbel, den _____________________ _________________________ 
 Unterschrift des Erziehungsberechtigten                 



 
SEPA-Lastschrift Mandat zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriften  

Ich  ermächtige  den  Verein  Aktiv  für  Kinder  in  Nübbel  e.V.,  die  von  mir  zu 

entrichtenden  Zahlungen  von  meinem  Konto  mittels  Lastschrift  einzuziehen. 

Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  vom  Verein  auf  mein  Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend ab  

dem  Belastungsdatum,  die  Erstattung  des  belasteten  Betrags  verlangen.  Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 

                                                                 
Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen  

 

                                                              
Name der Bank  

 

                                                                 
BIC  

 

                                                                   

IBAN  

 

 

Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Beitragsbegrenzung):  

 

Beitrag Mittagsbetreuung Aktiv für Kinder in Nübbel e.V.  
 

An (Zahlungsempfänger):  
 

 

 

Aktiv für Kinder in Nübbel e.V. 

Achterfeld 21  

24809 Nübbel  
 

 

Ich wünsche eine Bescheinigung über die geleisteten Beiträge für die Steuererklärung. 
(Ab Februar abzuholen in der Mittagsbetreuung)    JA O           NEIN O 
 

 

 

 

 Nübbel, den _____________________              _____________________________ 
                                                                       Unterschrift des Kontoinhabers                


